
,(1+
H ESS ENStaatsanwaltschaft

bei  dem Landger icht  Gießen

IIelTn Rechtsanwall
Tronj e Döhmer
Bleichstraße 3.1
35i90 Gießen

Geschäftszeichen 305 Js 10413/06

Bearbetedn C Thaacker
Durchwahl 3218

3205
E Mai

n, ze cner 22-O5|OO285 jd

26.05.2006

Das Ermittlungsverfahren

gcgcn die Sta:rtsan\r'ältin Reinhardt-Picl und die Richterin Büger

* eg€n \ron}urfs der Rechtsbeugung

Strafanzeise Rechtsanrralt Diihmer in Gießen vom 10.01.2006

*ird eingestel l t  ($ 170 Abs.2 Strafprozessordnung).

l)ic Ilcschuldjgtcn sind nach dem lrgebnis der lnnittlungen urschuldig.

Gründe:

Der Anzeigeerstatter Rechtsanrlalt I)öhnrer erstattete aufgrund einer Pressemittcilung. \&or]ach

cjn ausländischer Heran\rachsender nach \iemlonatiger UnteNuchurgshaä zu ernern

vierwöchigen Jugendarrest verurteilt \\.urde. Strafanzeige rvegen Verdaohts der Rechtsbeugung.

Zur Begründung rvird ausgeflihit, dass die Dauer der Untersuchungshati " ollenbar in keinem

Verhälmis zur Slrafer$artung des Heran\4achsenden" stand und 'sich die zuständigen Stcllcn in1

Zusammcnhang mit der Frape dcr Daucr der Untersuchungshaft \'on sacht'rernden lrwägringen

leiten ' liellen.

Bei dem in der Stral'anzeige er\\ähnten VerlLrteilten handelt es sich un einen am 01.01.1985

geborenen rl longolischen Staatsangehörigen, der am 01.11.2005 festgenommen und gegcn dcn

am 0,1.11.2005 Hal'tbefehl \egen Birndelldiebstahls erlassen qurde. ivlit Anklageschili vom

09.12.2005 *urde ihm zur Last gelegt mit vier ueiteren Personen in vier Fällen in Limburg und

Gießen et$a 80 Flascherl Parfün im Gcsamt\.vcfi von 4081.J0 € cntu'cndct zu habcn. rvobei liir
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diesen Zweck hergerichtctc Iaschcn, dic cine Auslösung der Alarmanlagen rerhindern sollten.
!cnicndct $-urdcn,

Am 21.01.2006 u'urde gegen dcn I lcranu achsenden uegen Bandendiebstahls in r ier Fällen ein
Jugcndarrest von vier Wochen lerhängt. Es erlblgte allseitiger Rechtsmittel\.erzicht.

Auch untcr Ilcrücksichtigmg des besonderen Verhältnisrni,il3igkeitsgebotes fiir

UntersLlchuigshali von Jugendlichen ($ 72 Abs.l Satz 2 .lGG) kann gcgerl dje BeschlLldigten
ein strafrechtlich rclcvantcr Vorwurlnicht erhoben werden. Eine UberpdlunS in dieser I Iinsicht
\\'äie allen1älls in Er\aägung zu ziehen gewesen. $,cnn bcrcits bci Anklagcerhebulg bz\\. im
Zeitraunr bis zun I Iauftvcrhandlungstennin ersichtlich geuesen wäre, dass eine die

Urltersuchungshali i'Lbersteigende Verurteilung erfolgen u,ird. Einc solchc LJntcrstellung katlrr
jedoch rveder hinsichtlich dcr sachbcarbcitcnden Staatsanuältin noch der Richlerin erlblgen .
insbcsondcrc unter Berücksichtigturg . dass dem Heran\\ achsenden ein Delikt zur Lrsr gclcgr

*urde.lelches bei einem Er$achsenen - f t ir  einen Fall  - mit eincr Freihcitsstraic von

rnindcstcns 6 llonaten bedroht ist . der Gesamt\rert der Berite nicht u11beuäch ich $ar und aus

der Vorgehensrveise eine vorhergehende Planung des Diebstahls erkenntlich war.
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